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Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Verkehrsfläche

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung, hier Fuß- und Radweg und
landwirtschaftlicher Verkehr

Verkehrsbegleitgrün, Grundstückszufahrten sind zulässig

Bereiche ohne Ein- oder Ausfahrt

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14
und Abs. 6 BauGB)

Regenrückhaltebecken

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs.1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

49/3

Art der Nutzung
Anzahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl
Bauweise
Haustyp
Dachform
Dachneigung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 ff BauNVO)

   II        max. zulässige Zahl der Vollgeschosse

  0,4 max. zulässige Grundflächenzahl, hier 0,4

  1,0 max. zulässige Geschossflächenzahl, hier 1,0

nur Einzel- und Doppelhäuser

Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser / Hausgruppen

Bauweise, Baugrenzen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 ff BauNVO)

     o          offene Bauweise

Baugrenze

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25  und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Quartiersplatz

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft

Anzupflanzende Bäume 1. Ordnung (ohne Standortbindung)

Anzupflanzende Bäume 2. Ordnung (ohne Standortbindung)

Wald

Nutzungsschablone

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR HINWEISE
vorhandene Bebauung

vorhandene Flurstücksgrenzen 

Flurstücksnummer 

Maße in Metern

Landschaftsschutzgebiet

kartiertes Biotop

Hochspannungsleitung mit Schutzzone

kartiertes Bodendenkmal

Regenüberlaufbecken

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR FESTSETZUNGEN
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Bökenbrink
Planen &
Beraten

Büro für städtebauliche Planung & Beratung
Eckhard Bökenbrink, Stadtplaner SRL
Herrngartenstraße 24    
Info@boekenbrink.com
www.boekenbrink.com

90562 Kalchreuth
Tel:  0911 3682572
Fax: 0911 3682570  

VERFAHRENSVERMERKE
A. Der Gemeinderat von Burgthann hat in seiner Sitzung vom 12.12.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes mit

integriertem Grünordnungsplan  "Bayernstraße" beschlossen. Der Aufstellungsgsbeschluss wurde am 08.03.2018
ortsüblich bekannt gemacht. (§ 2 Abs. 1 BauGB)

B. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 09.07.2018 hat in
der Zeit vom 31.07.2018 bis 30.08.2018 nach Bekanntmachung vom 19.07.2018 stattgefunden.

C. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 09.07.2018 hat in
der Zeit vom 31.07.2018 bis 30.08.2018 nach Bekanntmachung vom 19.07.2018 stattgefunden.

D. Zum Entwurf des  Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 28.06.2019  wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.07.2019
bis 30.08.2019  beteiligt.

E. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 28.06.2019 wurde
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.07.2019  bis 30.08.2019  nach Bekanntmachung vom 12.07.2019
öffentlich ausgelegt.

F. Der Gemeinderat von Burgthann hat die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen in der Sitzung vom
08.10.2019 behandelt und den Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom
08.10.2019 als Satzung beschlossen. 

Gemeinde Burgthann, den 10.10.2019

gez. Heinz Meyer, 1. Bürgermeister (Siegel)

G. Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am  24.01.2020
ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan wird seit diesem Tag zu den
üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan ist damit rechtsverbindlich. Auf die
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 2 BauGB ist hingewiesen worden.

Gemeinde Burgthann, den 27.01.2020

gez. Heinz Meyer, 1. Bürgermeister (Siegel)

8.4 Anpflanzung von Bäumen
Im Bereich des Quartiersplatzes mit Spielplatz sind gemäß Planzeichnung Einzelbäume der Pflanzliste A zu
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der öffentlichen Grünflächen entlang der Südgrenze des
Geltungsbereiches, im Bereich südlich des Rückhaltebeckens und im Südosten des Geltungsbereichs sind
Laubgehölze gemäß Pflanzliste B zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzungen sind als
Gehölzreihen oder Gehölzgruppen auszuführen. Mindestqualitäten siehe Pflanzliste B.
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche im Bereich der Freileitung sind gemäß zeichnerischer Darstellung
Kleinbäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Arten und Mindestqualität siehe Pflanzliste C.
Im Straßenraum der Planstraße A, sowie entlang des Fuß-/Radweges im Südwesten, sind an den im Plan
dargestellten Standorten Laubbäume zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Mindestqualität: Hst, 3xv,
m.B., StU 18-20 Art: Ulme (Ulmus „Rebona“).
Aus Gründen der Zuwegung oder der Leitungsführung können die Bäume ortsnah verschoben werden. Die
dargestellte Gesamtzahl und die regelmäßige Ausrichtung ist einzuhalten. Für die Pflanzung von Bäumen sind
offene Baumbeete in einer Mindestgröße von 2,0 m x 3,0 m und 12 m³ durchwurzelbarem Raum anzulegen. Sollte
der Platzbedarf dies nicht zulassen, ist der durchwurzelbare Raum durch entsprechende technische Maßnahmen
zu sichern. Die Baumbeete sind gegen Überfahren zu sichern.
Bei allen Pflanzungen sind bei Abgang von Gehölzen Ersatzpflanzungen gleicher Art und Qualität vorzunehmen.

8.5 Dächer bis zu einer Neigung von 10°  sind fachgerecht nach den FLL-Richtlinien extensiv zu begrünen. Die
Mindestaufbaustärke der Vegetationsschicht beträgt 10 cm. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind nur
Teilflächen der Hauptgebäude für technische Aufbauten, verglaste Flächen oder Flächen zur energetischen
Nutzung soweit diese gemäß anderer Festsetzungen zulässig sind.

8.6 Eingriffsausgleich
Für den erforderlichen Ausgleichsbedarf werden planintern Flächen in einer Größe von ca. 0,7 ha dem
Gesamteingriff zugeordnet. Planextern werden weitere 0,14 ha des Flurstücks 643 der Gemarkung Unterferrieden
zugeordnet. Die Flächen befinden sich alle im Eigentum der Gemeinde Burgthann. Die planinternen Flächen sind
gemäß den Festsetzungen  Ziff. 8.1 und 8.4 zu gestalten.

8.7 Pflege/Unterhaltung
Die Anlage der Freiflächen und die Pflanzungen haben fachgerecht gemäß DIN 18320 und DIN 18916 zu erfolgen und sind
spätestens in der nach Fertigstellung der Erschließung folgenden Vegetationsperiode fertigzustellen. Der Erhalt der
Anpflanzung ist durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft sicherzustellen.

8.8 Pflanzlisten:
Pflanzliste A (Quartiersplatz):
Acer platanoides (Spitzahorn) Magnolia kobus (Kobus-Magnolie)
Malus tschonoskii (Scharlach-Apfel) Mindestqualität: Hst, 3xv, m.B., StU 18-20
Pflanzliste B (Öffentliche Grünflächen):
Acer platanoides (Spitzahorn) Carpinus betulus (Hainbuche)
Corylus avellana (Hasel) Prunus avium (Vogelkirsche)
Rosa canina (Hundsrose) Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Tilia cordata (Winterlinde)
Mindestqualität: Bäume Hst, StU 16-18, Sträucher 150-200
Pflanzliste C (Öffentliche Grünflächen Freileitung):
Malus tschonoskii (Scharlach-Apfel) Magnolia kobus (Kobus-Magnolie)

8. Leitungsverlegung
Sämtliche Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Den Versorgungsträgern sind ausreichende
Trassen kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

 HINWEISE
1. Hochspannungsleitung

Über den östlichen Teil des Plangebietes verläuft die 220-kV-Hochspannungsfreileitung Ludersheim — Sittling (- Altheim), Ltg.
Nr. B52 der TenneT TSO GmbH. Innerhalb der Baubeschränkungszone (je 25,00 m beiderseits der Leitungsachse) der
Höchstspannungsfreileitung ist nur eine eingeschränkte Bebauung möglich. Maßgebend sind hier die einschlägigen
Vorschriften DIN EN 50341-1 und DIN VDE 0105-100, in denen die Mindestabstände zwischen Verkehrsflächen, Bauwerken,
etc. zu den Leiterseilen auch im ausgeschwungenen Zustand festgelegt sind.
Alle Bauvorhaben (Häuser, Straßen, Straßenleuchten, Stellplätze, Fahnenmaste, Aufschüttungen, Abgrabungen,
Anpflanzungen, etc.), die auf Grundstücken innerhalb der Schutzzone liegen oder unmittelbar daran angrenzen, sind der
TenneT TSO GmbH zur Stellungnahme vorzulegen.
Folgende Hinweise sind zu beachten:
• Auf Grund der Abstände zwischen der Geländeoberkante und den überspannenden Leiterseilen ist bei allen Bauarbeiten im

direkten Leitungsbereich (Baubeschränkungszone) äußerste Vorsicht geboten. Die Höhe der dort eingesetzten Großgeräte
(Lader, Bagger; Muldenkipper u. ä.) ist beschränkt. Die möglichen Arbeitshöhen müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der
TenneT TSO GmbH angefragt werden.

• Der Einsatz eines Turmdrehkranes oder eines Autokranes innerhalb der Baubeschränkungszone ist aufgrund der Abstände
zwischen den Leiterseilen und dem vorhandenen Gelände nur sehr eingeschränkt oder auch gar nicht möglich.

• Die Baustelleneinrichtung (Aufstellung von Büro- und Lagercontainern) muss generell außerhalb der
Baubeschränkungszone erfolgen. Dies gilt auch für das eigentliche Baulager.

• Anpflanzungen innerhalb der Baubeschränkungszone der 220-kV-Freileitung sind mit der TenneT, Betriebszentrum
Bayreuth, Bereich Leitungen, abzustimmen. Gegen Anpflanzungen mit niedrig wachsenden Gehölzen (Sträucher, Hecken)
mit einer Endwuchshöhe von + 4,00 m, bezogen auf das vorhandene Gelände, bestehen keine Einwände.

• An Höchstspannungsfreileitungen können durch die Wirkung des elektrischen Feldes bei bestimmten
Witterungsverhältnissen, insbesondere Regen, Nebel oder Raureif, Geräusche entstehen.

• Eine Überprüfung bezüglich der Einhaltung der Grenzwerte der elektrischen (5 kV/m) und magnetischen (100 pT)
Feldstärken nach der 26. BlmSchV ist noch nicht erfolgt.

• Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnissen Eisbrocken und Schneematschklumpen
von den Traversen und von den Leiterseilen abfallen können. Unter den Leiterseilen muss unter Umständen auch mit
Vogelkot gerechnet werden. Wir bitten hier um Beachtung, gerade im Bereich evtl. geplanter Parkplatzflächen und
Gebäude. Für die vorgenannten witterungs- und naturbedingten Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

• Außerhalb der Baubeschränkungszone der Höchstspannungsfreileitung sind alle Bauvorhaben ungehindert möglich.
Ausgenommen sind Zeltaufbauten, Fahnenmaste, Biogas- und Tankanlagen etc., die bezüglich der Abstände zu unserer
Höchstspannungsfreileitung separat mit der TenneT TSO GmbH abgestimmt werden müssen.

• Außerhalb der Baubeschränkungszone der Höchstspannungsfreileitung ist eine unbeschränkte Arbeitshöhe möglich.
• Die Bestands- und Betriebssicherheit der Höchstspannungsfreileitung muss jederzeit gewährleistet sein. Maßnahmen zur

Sicherung des Leitungsbestandes und -betriebes, wie Korrosionsschutzarbeiten, Arbeiten zur Trassenfreihaltung von
betriebsgefährdendem Aufwuchs bzw. auch die Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritte veranlasster Umbau auf
gleicher Trasse, unter Beibehaltung der Schutzzonen, müssen ungehindert durchgeführt werden können. Für Inspektions-
und Wartungsarbeiten müssen der Zugang und die Zufahrt mittels LKW zu den Maststandorten weiterhin ungehindert
möglich sein. Die Zugänglichkeit zur Leitungstrasse/zu den Leiterseilen muss ebenfalls gegeben sein.

2. Denkmalschutz - Bodendenkmäler / Bodenfunde
Baudenkmäler sind von der Maßnahme nicht betroffen. Im Geltungsbereich (Fl.-Nrn. 750, 752-754 und 766-769 ist
durch Oberflächenfunde ein Bodendenkmal nachgewiesen: Denkmal Nr. D-5-6634-0128, Siedlung vor- und
frühgeschichtlicher Zeitstellung. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Bereich und Nahbereich des Bodendenkmals
ist deshalb eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Das Bayerische
Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren die fachlichen Anforderungen formulieren.
Um Verzögerungen bei den Bauarbeiten zu vermeiden wird die Anzeige des Baubeginns für die Erschließungs-
maßnahmen an Denkmalschutzbehörde des Landkreises 4 Wochen vor Aufnahme der ersten Erdarbeiten
empfohlen. Die hierbei anfallenden Bodenaufschlüsse können dann durch einen Mitarbeiter oder Beauftragten der
Dienststelle in Augenschein genommen und Maßnahmen zur Sicherung und Dokumentation ggf. anfallender
Funde oder Befunde frühzeitig veranlasst werden. Ergänzende Informationen sind ggf. bei der Unteren
Denkmalschutzbehörde des Landkreises einzuholen.

Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (Art. 8 Abs. 1 DSchG) wird hingewiesen:
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer
des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt
haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der
Arbeiten befreit. Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3. Bodenschutz
Bei Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen mit Bodenabtragungen ist zum besonderen Schutz des Mutterbodens der
Oberboden sachgerecht zwischenzulagern und wieder einzubauen, bzw. einer anderen ordnungsgemäßen Verwendung im
Gemeindegebiet zuzuführen. Auf die sonstigen Vorgaben und den Umfang zum Schutz von Boden nach DIN 19731 und auf
§ 12 BBodSchV wird hingewiesen. Beim Antreffen von organeloptischen Auffälligkeiten ist das Landratsamt Nürnberger Land,
Sachbereich 21.2 ‚Wasserrecht und Bodenschutz unverzüglich zu benachrichtigen.

4. Leitungs- und Baumschutzabstände
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbes. Abschnitt 3,
zu beachten. Sollten die Mindestabstände im Einzelfall unterschritten werden, sind entsprechende Schutzmaßnahmen vom
Verursacher vorzusehen bzw. die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen.

5. Regelung des Wasserabflusses / Grundwasserschutz
Wird im Plangebiet Grundwasser oder Schichtenwasser vorgefunden sind vom Bauherren entsprechende Schutzmaßnahmen
für die Gebäude zu treffen (z.B. „weiße Wanne"). Die Einleitung von Grundwasser und Drainagewässer (Schichten- und
Dachwasser von begrünten Dächern und Tiefgaragendecken) in die öffentliche Kanalisation ist grundsätzlich verboten.
Eine permanente Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Die Gebäude sind vor eindringendem Grundwasser zu schützen
(Abdichtung vor drückendem Grundwasser, "weiße Wanne"). Die vorübergehende Absenkung bzw. Entnahme
(Bauwasserhaltung) während der Bauarbeiten bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Eventuell auftretende
Bodenverunreinigungen sind dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu melden.

6. Rückhaltung von Niederschlagswasser
Auf den privaten Grundstücken muss das anfallende Niederschlagswasser in entsprechenden Auffangbehältern (z.B.
Zisternen) gesammelt und einer Brauchwassernutzung (z. B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) zugeführt werden.
Niederschlagswasserbeseitigung hat nach den Regeln und Grundlagen der „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser" — Merkblatt der DWA M 153 vom August 2007— zu erfolgen. Bei der Verwendung des Regenwassers als
Brauchwasser sind die Trinkwasserverordnung und die DIN 1988 — Technische Regeln für Trinkwasserinstallation — zu
beachten.

7. Schallschutz
Haustechnische Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen, Wärmepumpen o.ä.) sind so auszulegen, zu installieren und zu
betreiben, dass die von ihnen verursachten Teilbeurteilungspegel i.S.d. Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA-Lärm am nächstgelegenen
Immissionsort Werte von tagsüber 54 dB(A) und nachts 39 dB(A) nicht überschreiten. Der Nachweis über die Einhaltung dieser
Werte obliegt den jeweiligen Betreibern. Es gelten die Regelungen der TA-Lärm. Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die
Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Immissionen (Insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird vorsorglich
hingewiesen.

8. landwirtschaftliche Immissionen
Die von den südlich des Baugebietes gelegenen landwirtschaftlichen Flächen ausgehenden Immissionen sind im gesetzlichen
Rahmen und entsprechend den Ausführungsvorschriften im Sinne einer geordneten landwirtschaftlichen Nutzung von den
Bewohnern, Nutzern bzw. Bauwilligen zu dulden.

9.  Nachbarschutz
Auf die Bestimmungen des Nachbarschaftsrechts wird hingewiesen: Bei Neupflanzungen von Gehölzen sind die gesetzlichen
Grenzabstände einzuhalten: Gehölze bis zu 2,0 m Höhe – mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze, Gehölze über 2,0 m
Höhe – mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze. Bei benachbarter landwirtschaftlicher Nutzung sind 4 m Grenzabstand für
Bepflanzungen einzuhalten. Dies gilt nicht für Bepflanzungen, die längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen
Platz gehalten werden, sowie für Bepflanzungen, die zum Uferschutz, zum Schutz von Abhängen oder Böschungen oder zum
Schutz einer Eisenbahn dienen.

10.  Beleuchtung
Aus Gründen des allgemeinen Artenschutzes sind Beleuchtungen im öffentlichen Raum als insektenfreundliche
LED-Beleuchtungen auszuführen.

11. örtliche Bauvorschriften
Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer im Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift
zuwiderhandelt (Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO, Stand 01. Sept. 2018).

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Burgthann erlässt aufgrund der zum Satzungsbeschluss gültigen Fassung der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB) sowie des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) und Art.
4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) den Bebauungsplan „Bayernstraße“ als Satzung, bestehend aus der
Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Hinweisen, Begründung und Umweltbericht.

WEITERE FESTSETZUNGEN
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Die Bauflächen sind festgesetzt als "Allgemeines Wohngebiet" gemäß § 4 BauNVO: Anlagen für sportliche Zwecke,

Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind unzulässig.
1.2 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die im Plan eingetragenen Werte der Grundflächenzahl (GRZ) und

Geschossflächenzahl (GFZ), sowie der maximalen Anzahl der Vollgeschosse bestimmt.
1.3 Im WA 1 darf die GRZ  durch begrünte Tiefgaragen bis zu einem Wert von 0,8 überschritten werden. Unterirdische

Garagengeschosse  bleiben bei der Ermittlung der GFZ unberücksichtigt.
1.4 Die maximale traufseitige Wandhöhe (WHt) beträgt bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen bei

• Dächern bis 34° max. 6,50 m,
• Satteldächern von 34° bis 45° max. 4,00 m,
bei Gebäuden mit drei Vollgeschossen bei
• Dächern bis 34° max. 9,50 m,
• Satteldächern von 34° bis 45° max. 7,00 m,

1.5 Die Firsthöhe wird auf max. 10,00 m begrenzt. Bei Garagen, Carports und Nebenanlagen beträgt die maximale Oberkante des
Gebäudes 3,0 m.

1.6 Unterer Bezugspunkt der Messung ist die Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss (OKFFEG), oberer Bezugspunkt ist der
Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf max. 40 cm
über der Achse der zugehörigen Erschließungsstraße, gemessen in Gebäudemitte, liegen.

1.7 Innerhalb der Baubeschränkungszone der Hochspannungsfreileitung (je 25,00 m beiderseits der Leitungsachse) der
Höchstspannungsfreileitung ist nur eine eingeschränkte Bebauung möglich. Maßgebend sind hier die einschlägigen
Vorschriften DIN EN 50341-1 und DIN VDE 0105-100, in denen die Mindestabstände zwischen Verkehrsflächen, Bauwerken,
etc. zu den Leiterseilen auch im ausgeschwungenen Zustand festgelegt sind. Alle Bauvorhaben (Häuser, Straßen,
Straßenleuchten, Stellplätze, Fahnenmaste, Aufschüttungen, Abgrabungen, Anpflanzungen, etc.), die auf Grundstücken
innerhalb der Schutzzone liegen oder unmittelbar daran angrenzen, sind der TenneT TSO GmbH zur Stellungnahme
vorzulegen.

1.8 Die maximale Anzahl der Wohneinheiten je Gebäude beträgt bei bis zu II Vollgeschossen 2 Wohneinheiten und bei III
Vollgeschossen 9 Wohneinheiten.

2. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)
2.1 Es gilt die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO.
2.2 Garagen und Nebenanlagen sind grundsätzlich auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Entlang der öffentlichen

Erschließungsstraßen sowie den öffentlichen Fuß- und Radwegen ist jedoch eine 3 m breite Zone von Bebauung freizuhalten.
Zulässig sind ausschließlich Anlagen zur Unterbringung von Müll und Reststoffen bis zu einer Höhe von 1,25 m.

2.3 Die Baugrenzen beinhalten grundsätzlich keine Abstandsflächen. Die Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung gemäß
Art. 6 Abs 4 BayBO sind einzuhalten.

2.4 Die Gesamtfläche von Gartenhäusern und Geräteschuppen darf eine Grundfläche von 25 m² je Baugrundstück nicht
überschreiten.

3. Dachgestaltung (Art. 81 BayBO)
3.1 Die Dächer sind gemäß Planeintrag als Sattel- oder Walmdächer mit einer Neigung von 25° bis 45° bzw. als Flachdach oder

Pultdach mit einer Neigung von 5° bis 15° auszuführen.
3.2 Dachgauben sind nur bei Dächern mit einer Neigung von mehr als 34° zulässig. Sie sind als Satteldach- und Schleppgauben

auszuführen. Die addierte Gesamtbreite der einzelnen Gauben darf max. 1/2 der Trauflänge einer Dachseite aufweisen. Der
Abstand vom Ortgang muss mind. 1,20 m betragen. Die Aufbauten dürfen eine max. Einzelbreite von 2,50 m nicht
überschreiten. Der Abstand untereinander muss mind. 1,20 m betragen.

3.3 Größere Dachaufbauten sind nur als Zwerchgiebel mit Satteldach zulässig. Der Anbau darf max. 2,00 m gegenüber der
Fassade vorspringen. Der First des Zwerggiebels muss mindestens 1,00 m unter dem des Haupthauses liegen. Die Breite des
Anbaus ist auf max. 1/3 des Haupthauses begrenzt.

3.4  Im Abstand von 25 m zum Wald (Baumfallzone) ist ein verstärkter Dachstuhl gemäß Statik zu verwenden oder auf dauerhaft
genutzte Aufenthaltsräume im Dachgeschoss zu verzichten.

3.5 Dachflächenfenster sind zulässig, wenn sie einen Mindestabstand zum Ortgang von 1,20 m haben.
3.6 Dächer bis zu einer Neigung von 10°  sind zu begrünen. Dacheindeckungen geneigter Dächer sind mit Ziegeln oder Steinen

in roten, braunen oder grauen Farbtönen auszuführen. Pultdächer dürfen darüber hinaus mit Titanzinkblechen gedeckt
werden.  Für Vordächer, Terrassenüberdachungen sowie Dächer zwischen Gebäuden sind Eindeckungen aus
Sicherheitsglas zulässig.

3.7 Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind zulässig, soweit sie in die Dachhaut integriert sind oder parallel zur Dachhaut
ausgeführt werden.

4. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
4.1 Vollstamm-Holzhäuser oder Fassadenverkleidungen aus Wellblech sind unzulässig.
4.2 Leuchtende oder reine Farbtöne sind als Fassadenfarbe unzulässig.

5. Erschließung
Zufahrten zu den Baugrundstücken sind vom öffentlichen Fuß- und Radweg aus unzulässig.

6. Garagen, Carports und Stellplätze
6.1 Die erforderlichen Stellplätze sind gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde Burgthann nachzuweisen. Für

Einliegerwohnungen bis 50 m² ist nur ein Stellplatz erforderlich.
6.2 Garagen sowie abgeschlossene Carports und Stellplätze müssen einen Stauraum von mindestens 5,0 m zur

Fahrbahnkante aufweisen. Dieser Stauraum kann nicht als Stellplatz angerechnet werden. Eine straßenseitige
Einfriedung des Stauraums ist unzulässig.

6.3 Carports und Garagen sind mit begrünten Dächern auszuführen.
6.4 Nebeneinander gebaute Garagen und Carports sind in einheitlicher Gestaltung und Höhe auszuführen.

7. Einfriedungen, Aufschüttungen und Abgrabungen
7.1 Die Einfriedungen der Grundstücke sind entsprechend der Satzung über Einfriedungen der Gemeinde Burgthann

i.d.F. vom 26.10.1982 auszuführen. Darüber hinaus sind nur blickoffene (mind- 1/3 offen) Holz- oder
Stabgitterzäune mit senkrechter Teilung oder geschnittene Hecken aus Laubgehölzen zulässig. Gabionen, Mauern
oder ähnliche geschlossene Einfriedungen sind unzulässig. Ausgenommen sind Sichtschutzwände an Terrassen
bis zu einer Gesamtlänge je seitlicher Grundstücksgrenze von 3,0 m und max. 2,0 m Höhe.

7.2 Einfriedungen sind ohne Sockel anzulegen. Sie müssen zum Boden einen Abstand von mindestens 10 cm
aufweisen und dürfen eine Gesamthöhe von 1,2 m über Gelände nicht übersteigen.

7.3 Die Regelungen Ziffer 7.1 und 7.2 gelten sowohl für Einfriedungen gegenüber öffentlichen Flächen, als auch
zwischen privaten Flächen.

7.4 Aufschüttungen und Abgrabungen sind gegenüber dem natürlich vorhandenen Gelände nur zur Errichtung der
baulichen Anlage bis zu einer Höhe bis zu +/- 50 cm zulässig. Stützmauern sind unzulässig. Erforderliche
Böschungen sind mit einer Neigung von maximal 1:1,5 auszuführen.

8.  Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
8.1 Mit Ausnahme des Quartiersplatzes sind die öffentlichen Grünflächen als extensive Wiesen anzulegen, dauerhaft

zu erhalten und zu pflegen.
8.2 Im Westteil des Geltungsbereiches wird eine öffentliche Fläche mit der Zweckbindung Quartiersplatz festgesetzt.

Der Quartiersplatz ist mit der Zielstellung eines generationenübergreifenden Mehrgenerationenplatzes als zentrale
gemeinschaftliche Freifläche zu gestalten. In die Freifläche ist ein Bereich mit der Zweckbindung Spielplatz
(wohnungsnaher Kleinkinderspielbereich Altersgruppe bis 12 Jahre) zu integrieren. 70 % der gesamten Fläche des
Quartiersplatzes dürfen zum Zweck der Platzgestaltung befestigt werden. Anlagen, die der beabsichtigten Nutzung
dienen, wie Zuwegungen, Spielgeräte, Möblierung sind zulässig. Für den Quartiersplatz und Spielpatz ist ein
qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzulegen. Der Quartiers- und Spielplatz ist spätestens nach
Realisierung von 50 % des zulässigen Baurechts herzustellen.

8.3 Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind zu begrünen oder zu bepflanzen. Die Verwendung von
Geotextilien, Folien sowie vegetationshindernden Schüttungen sind unzulässig. Ab einer nicht überbauten Fläche
von 250 m² ist innerhalb des Baugrundstücks ein regionaltypischer Obstbaum zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Mindestqualität: Handelsübliche Hochstämme.
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